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				Der Jagdbogen

			

			
				
					Wer sich für die Jagd mit Pfeil und Bogen als zusätzliche Jagdart entscheidet, wird sich erfahrungsgemäß verantwortungsbewusst auf die Jagd vorbereiten. Dazu gehört auch, den zur Jagd verwendeten Bogen perfekt getunt zu haben und ihn perfekt zu beherrschen. Es bedarf besonderen Fachwissens, welches sich der Jäger aneignen muss.

					Der ausschlaggebende Ausrüstungsgegenstand bei der Bogenjagd ist die rasiermesserscharfe Jagdspitze. Der Bogen, der Pfeil und alle anderen Ausrüstungsgegenstände sind Mittel zum Zweck.

					Für die Jagd mit Pfeil und Bogen werden Langbögen, Recurvebögen und meistens Compoundbögen verwendet. Voraussetzung ist, dass der Schütze auf Jagddistanz mit jedem Jagdpfeil etwa eine handtellergroße Fläche trifft.

					Compoundbögen sind technisch höchst modern. Sie bestehen aus strapazierfähigen, hochelastischen Kunststoffen, wie Carbon oder Kohlefaser. Ausgerüstet sind sie mit fein justierbaren  Pfeilauflagen und sehr präzisen optischen Einrichtungen (Peep und Visier = Kimme und Korn). Beim Auszug eines Compoundbogens muss der Schütze  ein hohes Maß an Zugkraft (meist ca. 50 – 70 Pfund) aufbringen. Dies bedeutet, dass ohne regelmäßiges Training keine erfolgreiche Bogenjagd betrieben werden kann. Ist der Bogen einmal gespannt, ist es Dank der modernen Technik möglich, ihn ein paar Sekunden in dieser Position zu halten und den günstigsten Moment der Schussabgabe abzuwarten. Mittels fein einstellbaren Auslösemechanismen (Release) wird die Sehne aus dem Anker heraus ohne Irritationen gelöst, wodurch die Sehne den Pfeil geradlinig beschleunigt. Aufgrund der Umlenkfunktion der Rollen verlagert sich das maximale Zuggewicht des Bogens zur Mitte des Auszugsverlaufs und reduziert sich um meist ca. 80% zum Ende des Auszuges, je nach Ausführung. Kommt man nicht zum Schuss, wird der Bogen wieder lautlos und vor allem völlig gefahrlos entspannt werden.

					Ein normaler, für den sportlichen Einsatz üblicher Scheibenpfeil bzw. die dabei verwendete Trainingsspitze (kegelförmig, außen rund, ohne Schneiden) ist aufgrund der nicht schneidenden Wirkung für die Jagd absolut ungeeignet. Wie in allen Ländern , in denen die Bogenjagd die Anerkennung genießt, steht die Verwendung des Jagdpfeils allein den berechtigten Jägern zu, die ihre Kompetenz in einer entsprechenden Sachkunde- und Schießprüfung unter Beweis gestellt haben (und Inhaber eines gültigen Jagdscheins sind).

					Der für die Jagd verwendete Bogen gilt als Sportgerät.
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				Die Jagdspitze

			

			
				
					
						Der Jagdpfeil tötet bei Kammerschüssen innerhalb von Sekunden durch Unterbindung der Sauerstoffzufuhr wegen des starken Blutverlustes und/oder durch das Versagen des respiratorischen Systems (Blutdruckabfall -> Ohnmacht -> Exitus). Bei Schüssen in die Wirbelsäule/Gehirn wird das Wild augenblicklich getötet oder gelähmt. Damit unterscheidet sich der Jagdpfeil in seiner finalen Wirkung nur unwesentlich von der Wirkung eines Jagdprojektils. Die Funktionsweise ist jedoch eine völlig andere. Das Gewehrgeschoss erreicht diese Wirkung durch eine mit sehr hoher Energie auftreffende und sich zerlegende und splitternde Kugel, wohingegen der Jagdpfeil mit vergleichbar wenig Energie einen bis zu 4 cm breiten durchgängigen Wundkanal mittels der rasiermesserscharfen Schneiden der Jagdspitze erzeugt. Es werden hierdurch nur wenige Schmerzrezeptoren tangiert. Nachgewiesener maßen kann jedes jagdbare Wild auf der Erde waid- und tierschutzgerecht mit Pfeil und Bogen zur Strecke gebracht werden. Die Auftreffenergie eines durchschnittlich 30 Gramm schweren Jagdpfeiles ist absolut ausreichend und führt in Regel bei europäischem Wild zu einem glatten Durchschuss. Dadurch sind am Anschuß gute Schußzeichen vorhanden. Dies erleichtert eine Nachsuche auch ohne Hund, vor allem weil die rasiermesserscharfen Schneiden eindeutige Schweißfährten erzeugen. Sehr häufig fällt jedoch das Wild auf Sicht, da der Pfeilschuss einen geringen Fluchtreflex auslöst.

						Tötungswirkung durch eine Jagdspitze

						Beim Treffer mit einer Jagdspitze im Bereich des sog. Kammerbereich (Treffer durch die Lunge und das Herz) kommt es durch das Zusammenspiel von einer Durchtrennung beider Lungenflügel und dem dadurch ausgelösten Pneumothorax und der Durchtrennung der Herzkammern und/oder der zu und abführenden Gefäße zu einem raschen Tod des Tieres. Ursache des raschen Todes ist zum einen ein plötzlicher Kollaps der Lungen mit nachfolgender Unfähigkeit den Körper weiterhin mit Sauerstoff zu versorgen zum anderen der akute und heftige Blutverlust ausgelöst durch die Zerschneidung des Herzens oder der großen Blutgefäße.

						Zum Vergleich: Das Herz eines 70kg starken Wildes pumpt pro Schlag etwa 200ml Blut. Ab einem Blutverlust von 40% tritt der Tod ein. Bei einer Blutmenge von etwa 5 Litern errechnet sich nach 10 Schlägen der Verlust von 2 Litern (40%) Blut. Wenn man eine Herzfrequenz von etwa 70 Schlägen pro Minute zu Grunde legt kann man sich die äußerst kurze Überlebensdauer verdeutlichen.

						Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Schmerzreaktion des Körpers. Die Menge an Schmerzrezeptoren korreliert mit der Menge des Gewebes. Das heißt, je mehr Gewebe zerstört wird, umso heftiger wird der Schmerz empfunden. Die Zerstörung des umgebenden Gewebes beim Treffer mit einer Jagdspitze ist sehr gering was eine minimale Schmerzauslösung erwarten lässt. Beim Treffer mit einem scharfen Jagdpfeil entsteht ein relativ kleiner Schnittkanal. Zudem kommt es zu keiner Gewebezerreißung, was wiederum mehr Schmerzen auslösen würde.

						Durch die hohe Geschwindigkeit des Pfeils und die meist vollständige Penetration wird zunächst gar kein Schmerz empfunden. Wir alle kennen das aus eigener Erfahrung. Wenn man sich unbeabsichtigt mit einem sehr scharfen Messer schneidet, ist die Schmerzempfindung zunächst minimal bis nicht vorhanden. Weiterhin bewirkt die Ausschüttung von Endorphinen eine Schmerzunterdrückung bis zum raschen Eintritt des Todes.
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				Sicherheit

			

			
				
					Ein Jagdbogen muss unmittelbar vor dem Verschießen eines Jagdpfeiles mit Muskelkraft gespannt werden. Die Energie ist nicht vorgespeichert. Ein versehentliches Lösen des Pfeiles ist somit nicht möglich.

					Er hat eine vergleichbar geringe Reichweite, wodurch die Hintergrundgefährdung minimiert ist.

					Im Regelfall penetriert der Pfeil komplett den Wildkörper und verliert dadurch an Energie. Meist wird von erhöhter Position aus geschossen, weshalb der gewachsene Boden Pfeilfang ist. Die Abpraller-Gefahr ist sehr gering.

					Der Jagdbogen ist leise, jedoch nicht lautlos.

					Gerade im stadtnahen Bereich ist heute aufgrund der Sensibilität der Bevölkerung die Jagd mit der Büchse kaum mehr möglich. Hier kann die Bogenjagd zuverlässig und waidmännisch als Alternative eingesetzt werden.

				

			

		

	






	
		
			
				×
				Waidgerecht

			

			
				
					
						Laut DJV:

						Drei Aspekte: „Der Tierschutzaspekt betrifft die Einstellung des Jägers zum Tier als Mitgeschöpf, dem vermeidbare Schmerzen zu ersparen sind. Der Umweltaspekt fordert vom Jäger die Einbeziehung der Umwelt in ihrer Gesamtheit in sein Denken und Handeln. Der mitmenschliche Aspekt betrifft das anständige Verhalten gegenüber anderen Jägern sowie der nicht die Jagd ausübenden Bevölkerung.“

						„Welche Handlungen insoweit Waidgerecht sind und welche nicht, kann nicht allgemein und erschöpfend im Detail festgelegt werden. Vielmehr ist jeder Einzelfall gesondert zu beurteilen und abhängig vom Motiv des Handelnden, dem Objekt dieser Handlung und dem Ort des Geschehens.“

						 „Das Jagdwesen schreitet in der Entwicklung ebenso fort wie unsere Gesellschaft als Ganzes. Deshalb sind die allgemein anerkannten Grundsätze der Waidgerechtigkeit keineswegs starr und unveränderlich. Sie bieten vielmehr auch Raum für gewandelte Auffassungen in der Jägerschaft und tragen zur Überwindung überkommener, als falsch erkannter Verhaltensweisen und damit zur Verbindlichkeit neuer Erkenntnisse für die Ausübung der Jagd bei.“

						Die Vorgaben des §4 Tierschutzgesetzes, dass eine Tötung von Tieren nur dann vorgenommen werden darf, „wenn hierbei nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen entstehen“, werden bei der Jagd mit Jagdspitze, Pfeil und Bogen erfüllt. Wer sich schon mal aus Versehen mit einem so scharfen Messer geschnitten hat, weiß, dass ein Schmerzempfinden – wenn überhaupt, erst einige Sekunden später eintritt. Nachgewiesener Maßen verhält sich mit Jagdspitzen beschossenes Wild bis zum Verenden erstaunlich ruhig. Die Umwelt wird durch Pfeile nicht belastet, da sie immer wieder verwendet werden können. Des Weiteren ist die Gefahr für andere Menschen wegen der begrenzten Reichweite und der geringen Abprallergefahr minimal.

						Ein Grundsatz der deutschen Waidgerechtigkeit lautet „dem Wild eine Chance geben“. Diesem wird diese Jagdart in vollem Umfang gerecht.

						Tierschutz:

						§4 Tierschutzgesetz - Einstellung des Jägers zum Tier als Mitgeschöpf, dem vermeidbare Schmerzen zu ersparen sind.
						

						Umwelt:

						Ein Jagdpfeil kann mehrfach verwendet werden.

						mitmenschlicher Aspekt:

						Gefahr für andere Menschen ist wegen der begrenzten Reichweite und der geringen Abprallgefahr minimal.

						Bei der Jagd mit Pfeil und Bogen ist das Wild in der Lage, die eigenen überragenden Sinne zu nutzen, um dem Jäger zu entkommen.

						Zitat aus: Paul Leonhardt, Jagdrechtskommentar, 11.0

						“Danach erfordert die Beachtung der anerkannten Grundsätze deutscher Waidgerechtigkeit bei der Jagdausübung … nur eine bestimmte Handlungsweise des Jägers zum Tier. Dazu gehört vor allem das waidmännische Gebot, dem Wild im Rahmen des Zwecks und des Ziels der Jagd ein Maximum an Chancen zu lassen”.

						
						Tierschutz-Gedanken

						Aus dem bisher Dargelegten ist ersichtlich, dass die Jagdspitze trotz der schnell tötenden Wirkung sehr wenige Nervenzellen tangiert. Geht man davon aus, dass Wild Schmerzen im menschlichen Sinne verspürt, dann korreliert, medizinisch gesehen, die Schmerzintensität linear mit der Anzahl der tangierten Nervenzellen. Die Immobilisierung tritt im Regelfall innerhalb 10 Sekunden nach dem Jagdpfeiltreffer ein, woraufhin der Tot sehr schnell eintritt.

						Die Reaktion des Wildes, welches nicht optimal von einem Jagdpfeil getroffen wurde, ist sehr ähnlich bei entsprechendem Kugeltreffer. Nur bei einem reinen Muskeltreffer ist die Chance der Ausheilung einer Wunde ohne Entzündungen und Wundfieber für das Wild sehr hoch (z.B. glatter und sehr feiner Schnitt, sauberes Ausbluten; es werden weniger Verschmutzungen in die Wunde eingebracht).
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				Informationen zur Bogenjagd in Frankreich von Luis Hant (Stand 03.03.2013)

			

			
				
					
						Grundvoraussetzung für die Jagd mit dem Bogen in Frankreich ist der französische

						Jagdschein oder der Jagdschein des jeweiligen Herkunftslandes. Für Ausländer, welche den französischen Jagdschein (permis de chasser) machen wollen, wird eine „Vorausbildung“ gefordert. Diese wird z.B. bei der Jagdschule Weck in Offenburg

						angeboten. Es sind von der französischen Jagdbehörde 3 Tage Theorie und 1 Tag Praxis gefordert, bevor ein Ausländer in Frankreich zur theoretischen Prüfung darf.

						Der Dozent, Francis Gross, ist französischer Jäger, der hervorragend Deutsch spricht und der Fédération des Chasseurs (Jägervereinigung) angehört. Die theoretische Prüfung zum französischen Jagdschein wird in einem Multiple-Choice-Verfahren durchgeführt. Vorher sind ca. 750 Fragen zu lernen, welche jedes Jahr in einem

						Buch neu zusammengestellt werden. Die Prüfungsfragen können auch online auf

						http://www.chasseurdefrance.com/Testez-vos-connaissances.html geübt werden.

						21 dieser Fragen werden im Regelfall genauso, wie sie im Buch stehen, bei der Prüfung abgefragt. Es wird zu jeder Frage ein kurzer Film vorgeführt. Im Anschluss muss jeder Teilnehmer auf seiner Lochkarte bei der richtigen Antwort einstechen.

						Die Praktische Prüfung beinhaltet einen Parcours mit der Flinte. Es geht hier

						bei nicht darum zu treffen, sondern zu zeigen, dass der Waffenträger die Sicherheitsregeln im Umgang mit der Waffe verstanden hat und umsetzt. Des Weiteren werden der Umgang mit dem Karabiner sowie das sichere Verhalten bei einer Treibjagd geprüft. Der Prüfungsablauf und das geforderte Verhalten werden an einem Praxistag den Teilnehmern nahe gebracht. Zum „trocken Üben“ zu Hause kann man im Vorfeld einen Lehrfilm über die praktische Prüfung erwerben.

						Nach bestandener Prüfung erhält der Teilnehmer den französischen Jagdschein.

						Um in Verbindung mit dem französischen Jagdschein auch mit dem Bogen in Frankreich grundsätzlich jagen zu dürfen, muss der Jäger noch an einer Fortbildung für die Bogenjagd teilnehmen (JFO = Journées de Formation Obligatoire). Diese wird in jedem Departement vom jeweiligen Bogenjagdverband ein bis zwei Mal pro Jahr durchgeführt. Je nach Departement geht diese Fortbildung ein oder zwei Tage. Eine Prüfung ist nicht gefordert, nur eine Teilnahme.

						Französischer „Dachverband“ - Fédération française des chasseurs à l'arc

						Bas Rhin, Dep. 67 - ACABR (Association des Chasseurs à l'Arc du Bas-Rhin)

						Haut Rhin, Dep. 68 - AHRCA (Association Haut-Rhinoise des Chasseurs à l'Arc)

						Der Besitzer eines deutschen Jagdscheines kann in Frankreich mit dem Gewehr und auch mit dem Bogen zur Jagd gehen. Will der deutsche Jäger eine Jahresjagdkarte e

						rstehen und mit dem Bogen jagen, wird von ihm per Gesetz die Teilnahme an der Fortbildung für Bogenjäger gefordert. Will er nur 3 bis 9 Tage im Jahr in Frankreich mit dem Bogen jagen, ist die Teilnahme an der Bogenjägerfortbildung laut Gesetz nicht gefordert. Wenn der Jäger die Möglichkeit hat, in einem Revier in Frankreich zu jagen, muss er vor der Jagd eine französische Jagdkarte (Validation) für das jeweilige Departement, für mehrere Departements oder für ganz Frankreich bei der Federation lösen.

						(z.B. Fédération des Chasseurs du Bas-Rhin - http://www.fdc67.fr/fr/Accueil-3.html)

						Das kann der Jäger beim ersten Mal persönlich machen oder über einen freundlichen Helfer (Francis Gross, s.o., francis.gross@cegetel.net). Die folgenden Jahre kann die Jahres-Jagdkarte auch online mit einer Kreditkarte bestellt werden. Es gibt die Möglichkeit eine Jagdkarte für 3 aneinanderhängende definierte Tage zu Lösen.

						Das kostet ca. 60 Euro und darf pro Jagdjahr (01.07. – 31.06.) nur 3-mal gemacht werden. Oder es kann eine Jahresjagdkarte (Validation) erstanden werden, welche ca. auf die gleiche Summe kommt, wie 3x3 Jagdtage. Beim Anfordern sollte darauf geachtet werden, dass auch Schadwild (Sauen) integriert ist.

						Weiterhin muss jeder Jäger in Frankreich eine unbegrenzte Jagdhaftpflichtversicherung (ca. 25 Euro pro Jahr) vorweisen. Auch hier kann Francis Gross weiterhelfen.

						In Frankreich gibt es Staatswald und Privatwald. Im Staatswald ist die ONF (Office National des Forêts) zuständig. Es besteht die Möglichkeit, über die ONF mit dem jeweiligen Förster Kontakt aufzunehmen. Bei diesem können Ausgänge gekauft werden und er zeigt dem Jäger an welcher Stelle er ansitzen bzw. jagen darf.

						Privatwald ist meist an Jäger verpachtet. Entweder ist dies ein einzelner Franzose, welcher anderen das Jagen ermöglicht, oder es ist ein „Verein“ (hier muss der Vorsitz

						ende ein Franzose sein). Diese Formen werden hauptsächlich in Grenznähe durchgeführt. Im Landesinneren gibt es wieder andere Formen. So wird hier meist den Bewohnern eines Dorfes die Jagd um ihr Dorf zugesprochen. Folgende

						Grundsatzjagdregeln in Frankreich werden vor allem im Staatsforst streng beachtet:

						Der Jäger muss mindestens 50 Meter von der Futterstelle entfernt schießen (da

						her ist ein Ansitz zwischen Einstand und Futterstelle sinnvoll). Er darf ab 1 Stunde vor und 1 Stunde nach Sonnenauf- bzw. –Untergang jagen. Jeder Jäger sollte sich vor der Jagd ausführlich z.B. bei dem Förster über die Regeln informieren.

						Seit 2012 ist in Frankreich kein Mindestmaß mehr für Bogen (ATA) gefordert. Es dürfen alle Jagdklingen zur Jagd verwendet werden. Es ist kein Mindestgewicht mehr für Jagdpfeile vorgeschrieben. Jeder Jagdpfeil muss unauslöschlich mit der Jagdscheinnummer versehen werden. (bei Jägern mit ausländischem Jagdschein muss die Nummer der franz. Jagdkarte auf dem Pfeil stehen) Es gibt u.a. folgende

						Unterschiede zum Deutschen Jagdsystem.

						Wildschaden wird im Regelfall „übernommen“ (jeder Jäger bezahlt beim Kauf einer

						Jagdkarte in eine Schadenskasse, woraus alle Wildschäden beglichen werden). Jagdzeiten sind leicht anders festgelegt (diese sind von Departement zu Departement unterschiedlich).Die Jägerausbildung ist komplett anders (wer „jagen“ und „schießen“ lernen möchte, muss sich das selbst bzw. über erfahrene Jäger aneignen).Jagdzeit ist eine Stunde vor und eine Stunde nach Sonnenaufgang / -untergang (bei Ausnahmen über das Rathaus kann an Feldern auch in der Nacht bei guter Sicht gejagt werden).Es gibt die Französische Jagdpolizei (Garde Chasse),

						welche streng kontrolliert (ein Verstoß gegen Jagdgesetze kann zu Geldstrafen, zum Verlust der Waffen, dem Jagdschein bis hin zum eigenen Auto führen).Das Jagen mit Licht bei Nacht ist verboten.Die Abschussplanerfüllung wird regional unterschiedlich gehandhabt.Das Brasselet (Marke) für geschossene Rehe muss vor dem Bergen angelegt werden.Die Trichinenschau bei Sauen ist im Elsass erforderlich.Fütterung nur mit Mais.- Bei Treib- und Drückjagden werden auch mindestens orange Warnwesten gefordert.
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				Studie – Wirkung des Jagdpfeiles

			

			
				
					
						Von Dr. Bengt Geore’n , Schweden

						Übersetzung ins Englische von Dr. Jan Bindslev, Dänemark

						Übersetzung vom Englischen ins Deutsche von Mag. Ernst Blajs, Österreich

						Ein Jagdpfeil, der mit einer rasiermesserscharfen Jagdspitze bestückt ist, hat bei Penetration des Brustraumes eine sehr rasche tödliche Wirkung.

						Dieser Effekt wird durch eine akute Hypoxie, einem Versagen der respiratorischen Lungenfunktion oder einer Kombination aus beiden Effekten zusammen bewirkt.

						Blutdruck und physiologische Abläufe bei Blutverlust

						Der Blutdruck in den Arterien von Rentieren ist 130-155 mm Hg in der systolischen Herzphase (1).

						Man kann davon ausgehen, dass diese Werte auch bei anderen Hirschartigen ähnlich sind. Das bedeutet, dass das Herz in den Arterien einen Druck verursacht, welcher Quecksilber ca. 150 Millimeter in die Höhe heben würde. Quecksilber hat eine spezifische Gravität, die 13,6 mal höher als die von Wasser ist. Umgerechnet würde mit diesem Druck eine Säule aus Wasser/Blut ca. 13,6 x 150 mm also ca. 2 Meter (7 Fuss) angehoben werden. Eine durchtrennte Arterie in die Höhe gerichtet würde bei jedem Pumpen des Herzens das Blut in eine Höhe von 2 Meter schleudern.

						Der durchschnittliche Druck von allen Phasen der Herzaktivität ist jedoch niedriger und beläuft sich auf ca. 125 – 100 mm Hg. (1, 2).

						Die einzigen Arterien, in welchen die oben beschriebenen Druckverhältnisse nicht zutreffen sind die Arterien der Lunge. Der Blutdruck in diesen beträgt lediglich 20 mm Hg in der systolischen Phase des Herzrythmus, der Durchschnitt beläuft sich auf ca. 15 mm Hg. (2)

						Der Blutdruck in den Venen ist deutlich geringer – nur ca. 3 – 10 mm Hg. Eine isolierte Blutung aus einer Vene ist daher nie akut tödlich.

						Wenn sich das Blutvolumen von getroffenem Wild rapide verringert, versuchen Automatismen der Blutzirkulation diesen Effekt zu kompensieren. Das geschieht teilweise durch Erhöhung des Pulses und teilweise durch die Umleitung von Blut aus den Körperoberflächen, dem Verdauungstrakt und Knochen zum Herzen, Gehirn und den Muskeln. Dieser Vorgang wird durch die Ausschüttung von Stresshormonen, vor allem Adrenalin und Nervenreaktionen in Gang gesetzt. (2). Die Wirkungsweisen dieser Mechanismen können viel ausgeprägter ausfallen, wenn das beschossene Stück in Angst versetzt wird. In diesem Fall erhöht sich die Schockresistenz durch verstärkte Ausschüttung von Adrenalin. Dieses Adrenalin erhöht die Herzfrequenz und Intensität der Herzkontraktion, wodurch zusätzliche Fluchtkräfte mobilisiert werden.

						Ein rapider Blutverlust von 20% des gesamten Blutvolumens kann auf diese Art und Weise durch Aufrechterhaltung des Blutdruckes kompensiert und die vitalen Funktionen erhalten werden. Übersteigt der Blutverlust diesen Status, verfällt das Wild in einen Art Schockzustand. Dieser manifestiert sich in schwindendem Bewusstsein und Nervosität, in bleichen Schleimhäuten und Durstgefühl. Wenn möglich wird das getroffene Wild versuchen Wasser zu schöpfen. Aufgrund der körperlichen Schwächung wird es versuchen einen sicheren Platz zu erreichen um sich ins Wundbett zu legen und zu rasten.

						Mit weiter fortschreitendem Blutverlust können die zentralen vitalen Funktionen nicht mehr aufrechterhalten werden und das Wild verliert das Bewusstsein und verendet. Dies passiert bei einem Blutverlust von ca. 35% des gesamten Blutvolumens wenn der Blutverlust schnell passiert. (3).

						Blutvolumen und Blutgefäße

						Hirsche (Weisswedel oder Maultierhirsche) mit einem Gewicht aufgebrochen von 45 Kg haben ein Blutvolumen von 2,8 Liter. (3). Ein Blutverlust von 20%, den das Wild noch kompensieren kann beträgt also 0,6 Liter. Ein tödlicher Blutverlust von 35% entspricht also 1,0 Liter Blut.

						Das aufgebrochene Gewicht eines weiblichen Damtieres beträgt ca. 35 kg, eines reifen Rothirsches ca. 100 – 120 kg. (4). Mit der gleichen Relation von Blutvolumen zur Körpermasse bedeutet ein tödlicher Blutverlust von 35% im ersten Fall 1,1 Liter, im zweiten ca. 3,1 bis 3,7 Liter.

						Rehwild, mit einem Gewicht aufgebrochen von 20 kg entspricht umgerechnet bei einem Blutverlust von 35% ca. 0,4 Litern Blut.

						Die Durchmesser von Brustraumarterien bei Rehwild sind gemessen worden und betragen 1,5 cm (Ursprung der Lungenarterie) und weniger. Der Innendurchmesser der Aorta beträgt im Durchschnitt ca. 1,0 cm. Die Durchmesser der Arterien verengen sich mit weiterführender Verzweigung. Die meisten Arterienzweige im Brustraum, die zur Lunge, zum Nacken, Haupt und den vorderen Extremitäten führen, haben einen Innendurchmesser von 0,5 cm (Messungen durch den Autor).

						Zeitsequenz

						Blutung

						Die Geschwindigkeit des Blutverlustes aus einem zerstörten Blutgefäß hängt vor allem vom Blutdruck, dem Druckwiderstand des Umgebungsgewebes, der Distanz zum Herzen und der maximalen Pumpfrequenz des Herzens ab (beim Menschen normalerweise 1 Liter pro 10 Sekunden. ( 2 )).

						Wenn das Herz oder die Aorta zerschnitten werden, sinkt der Blutdruck fast augenblicklich ab, die Blutversorgung des Gehirns wird unterbrochen und das Wild verliert das Bewusstsein innerhalb von 8 – 15 Sekunden. Die Gehirnzellen sind irreparabel geschädigt und sterben nach 4 – 5 Minuten ab.

						Bei einem Pfeiltreffer in den zentralen Lungenbereich werden unweigerlich einige Lungenarterien zerschnitten. Bis zu einem gewissen Grad kann die Zeitdauer der Blutung auch bildlich durch Wasser illustriert werden, dass durch drei Schläuche mit einem Innendurchmesser von 0,5 cm mit dem Druck der Lungenarterien fließt. 0,5 Liter fließen auf diese Art und Weise innerhalb von 6 Sekunden aus.

						Bilateraler Kollaps der Lungenflügel

						Die Lunge ist ein extrem elastisches Organ, mit der Außenmembrane im Brustraum aufgehängt und in engem Kontakt mit der Brustwand und dem Zwerchfell, welches den Brustraum und den Bauchraum trennt.

						Die Spannung der Lungenflügel wird durch das Vakuum verursacht, das am Rippenfell – dem dünnen Zwischenraum zwischen den Lungenflügeln und dem Brustraum – herrscht und der Lunge ermöglicht, während des Atmens ohne Reibungswiderstand an den Brustwänden zu gleiten.

						Falls das Rippenfell durchstochen wird, wodurch Luft in den Brustraum eindringt, fällt dieses Vakuum mit Eintritt der Luft graduell ab. Dadurch kommt es durch die Eigenelastizität des Lungengewebes zur Kontraktion der Lungen. Im Endstadium der Kontraktion beträgt das Lungenvolumen nur mehr ein Siebentel des normalen Ausmaßes. Durch den Abfall des Vakuums im Brustraum aufgrund einer Verletzung des Rippenfells verliert also die Lunge ihre Funktion als Atmungsorgan.

						Bei einer einseitigen (unilateralen) Durchlöcherung des Rippenfells kann die respiratorische Kapazität der unversehrten Lungenflügelseite erhalten bleiben und somit genügend Sauerstoffaustausch stattfinden, um die vitalen Funktionen des Wildes zu erhalten. Wenn aber das Rippenfell auf beiden Seiten durchstochen bzw. geöffnet wird nimmt die Lungenfunktion graduell ab, da immer mehr Luft durch die Atmungsbewegungen in den Brustraum eingesaugt wird. In Folge verendet das Wild aufgrund eines akuten Sauerstoffmangels.

						Der Zeitraum bis zum Eintritt der Bewusstlosigkeit aufgrund eines bilateralen Lungenkollaps variiert abhängig von der Größe der Öffnung des Brustraumes zwischen 1 und 5 Minuten . Da aber diese Öffnung praktisch immer mit massiven Blutungen einhergeht ist der Zeitraum in der Regel sehr kurz. Nur bei einem sehr hohen Treffer im Brustraumbereich wird der beidseitige Lungenkollaps die primäre Todesursache darstellen.

						Blutstockende Mechanismen

						Bei Verletzungen von mittelstarken Arterien, wie jene die zu den Knochen und dem Verdauungstrakt führen, oder bei Verletzungen von kleineren Arterien treten verschiedene Mechanismen in Gang, die die Blutung zu unterbinden versuchen.

						    Entstehung von Thrombosen in den verletzten Arterien

						    Arterielle Spasmen

						    Blutgerinnung

						    Erhöhung des Druckes im Gewebe, das die verletzte Arterie umschliesst

						1) Entstehung von Thrombosen (4)

						Eine Arterie, die teilweise oder ganz zerstört ist, kann kurzweilig die Blutung durch Kontraktion um die Thrombose stoppen. Dieser Vorgang passiert, wenn die Verletzung der Arterie ausreichend stark ist. Es kommt ein Mechanismus in Gang, bei dem die verletzten Arterienwände eine Reaktion anstossen, in deren Folge sich die Blutkörperchen an den Arterienwänden ansammeln und damit rasch einen Verschluss der Arterie verursachen. Substanzen, die bei diesem Vorgang produziert werden, verstärken diesen Blutpfropfen mit einem zähen Fasernetz, welches einen Verschluss der Arterien dauerhaft macht. Simultan mit der Bildung des Gerinnsels kontraktiert die Arterie durch Spasmen der Muskelschichten der Arterienwand stark um das Gerinnsel herum. Je großflächiger die Verletzung der Arterienwand ausfällt, desto effizienter und schneller kommt es zur Entwicklung des Gerinnsels und zur Kontraktion um dieses herum.

						2) Arterielle Spasmen (5)

						Eine beschädigte Arterie kann eine spasmische Kontraktion in der Muskelschicht der Arterienwand bewirken, die den Arteriendurchmesser enger macht. Dieser Spasmus kann über eine Länge von mehreren Zentimetern passieren und kann so stark ausfallen, dass der Blutfluss durch die Arterie komplett unterbunden wird. Arterielle Spasmen passieren meistens bei einer stumpfen Verletzung der Arterie und bei Beschädigungen durch Überdehnung der Arterienwände.

						3) „Blutgerinnung“

						Als „Blutgerinnung“ bezeichnet man die Fähigkeit der Blutes zäh zu werden. Das kann auf zwei Arten passieren:

						eine langsame Blutgerinnungsreaktion beginnt an den inneren Arterienwänden durch die Aktivierung eines Proteins, welches das erste Element in einer Kette von langsamen Reaktionen ist, die schliesslich die sehr schnelle Terminalphase der Blutgerinnung in Gang setzt.

						Eine schnelle Blutgerinnungsreaktion beginnt mit der Freisetzung eines Lipid-Wirkstoffes im verletzten Gewebe. Im Falle einer sehr starken Gewebezerstörung in und rund um eine Arterie kann die Ausschüttung dieses Lipid-Wirkstoffes so stark sein, dass damit direkt die schnelle Terminalphase der Blutgerinnung in Gang gesetzt wird.

						4) Erhöhter Druck im Gewebe, welches eine verletzte Arterie umschliesst

						In Fällen, in welchen sich die verletzte Arterie in einem Muskel oder anderen festen Gewebestrukturen befindet, kann die Blutung rasch durch den erhöhten Druck im Gewebe rund um die Arterie verringert werden.

						In Fällen bei welchen das umliegende Gewebe des beschädigten Blutgefässes ausreichend stark aufgerissen wird oder in Fällen in denen das verletzte Blutgefäss von weichem Gewebe umgeben wird, wie z.B. im Brust- oder Bauchraum, wird der Blutverlust nur durch geringen Gegendruck behindert und die Blutung stärker und schneller vonstatten gehen.

						Ein Jagdpfeil mit einer breiten Jagdspitze öffnet einen ausreichend großen Wundkanal, damit die Blutung nicht durch den Gewebedruck behindert wird. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass die zerschnittenen Muskelfasern durch die eigene Spannung auseinandergezogen werden, ähnlich einem elastischen Gummiband.

						Rasiermesserscharfe Jagdspitzen

						Die ersten drei oben genannten Mechanismen, die die Blutung behindern oder unterbinden, fallen umso stärker aus, je stärker und umfangreicher die Beschädigung der Arterie und des umliegenden Gewebes ausfällt.

						Das ist der Grund, warum die Jagdspitzen des Bogenjägers rasiermesserscharfe Schneiden haben müssen. Dies ist auch der Grund, warum manchmal die Ausblutung bei einem Treffer mit einer rasiermesserscharfen Jagdspitze sogar schneller vonstattengeht als bei einem Treffer mit einem Zerlegungsgeschoss aus einer Feuerwaffe. Ähnlich kann auch die Oberfläche der Wunde bei einer rasiermesserscharfen und breiten Jagdspitze größer sein als bei einem Zerlegungsgeschoss.

						Geringere Folgewirkungen von Verwundungen im

						Vergleich zu Kugeltreffern

						Ein oberflächlicher Treffer in Muskel- und Hautgewebe mit einer rasiermesserscharfen Jagdspitze ist für das beschossene Stück weniger behindernd als ein vergleichbarer Treffer mit einer Kugel. Eine Jagdspitze verursacht eine relativ saubere Wunde, in die relativ wenig Verschmutzungen und Deckenteile eingebracht werden. Im Muskelgewebe blutet eine Pfeilwunde relativ stark und reinigt diese gleichzeitig. Die Jagdspitze verursacht keine von der Schnittwunde weiter entfernten Verletzungen und die eigentliche Wunde ist frei von Quetschungen und Prellungen. Eine solche Wunde heilt in der Regel sehr schnell und beeinflusst die generelle Verfassung des beschossenen Wildes relativ wenig.

						Eine ähnliche Wunde durch ein Zerlegungsgeschoss, vor allem bei einer hochrasanten Laborierung, verursacht weitreichende lokale Gewebequetschungen und –prellungen und bringt viele Decken- und Haarpartikel in die Wunde ein. Neben sekundären Verletzungen durch Geschoss- und/oder Knochensplitter können auch Verletzungen durch die temporäre Wundhöhle entstehen. Diese Art von Gewebezerstörung birgt ein viel höheres Risiko einer Wundinfektion, Blutvergiftung, multipler Thrombosen, Vergiftungserscheinungen aufgrund der Zersetzung von zerstörtem Gewebe mit verzögertem Heilungsverlauf. Kurz nach dem Treffer verursachen solche Wunden stärkere Schmerzen, längeres Leiden mit deutlich geringeren Chancen die Verletzung zu überstehen.
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						THE EUROPEAN BOWHUNTER ASSOCIATION

						Auswertung von dem dänischen Bogenjäger Verband und der nationalen dänischen Behörde für Forst und Natur.

						statistische Erhebung bezüglich Rehwild (Capreoulus Capreoulus)

						Geschossen mit Pfeil und Bogen in Dänemark

						Zwischen dem ersten Oktober 1999 und 15 Januar 2004

						(hier abgedruckt mit der Erlaubnis des Urhebers bzw. des Deutschen Bogenjagdverbands)

						 

						Einführung

						Diese fünfjährige Studie erbrachte im Ergebnis den Fortschritt im Legalisationsprozess der Bogenjagd in Dänemark am Januar 2005.

						Diese Studie beruht auf Erhebungsberichten von Bogenjägern, welche Rehwild beschossen haben.

						In Übereinstimmung mit dem § 16 der gesetzlichen Steuerung der Jagd mit Pfeil und Bogen.

						Alle Bogenjäger waren verpflichtet einen „Wildreport“ einzureichen, wo Zahl und Spezies

						beschrieben werden, welche während der Jagdsaison/Periode erlegt wurden.

						Die nationale Behörde Forsten und Natur sandte die Wilderhebungs-Fragebögen zu allen

						Bogenjägern von Februar bis März jeden Jahres. Die Fragen mussten beantwortet und

						zurückgeschickt werden bis spätestens den 1 Mai des gleichen Jahres. Wenn die Einzelreporte nicht eingingen, konnte die Behörde die Erlaubnis des jeweiligen Jägers zur Fortsetzung der Bogenjagd wieder aufheben.

						Zusätzlich zu dem Haupterhebungsreport, welcher alle Spezies von Jagdwild enthielt, war jeder Bogenjäger, welcher Rehwild erlegte (Capreoulus Capreoulus) dazu angehalten, einen zusätzlichen Formbogen, Spezialreport, auszufüllen (Anhang 1).

						Dies war wichtig, um durch die zukünftigen Erhebungen daraus die Effektivität des Bogens als ein Instrument zur Bejagung von Rehwild zu ermitteln. Den Rücksendungen der Reporte wurde mit 99,4% nachgekommen.

						Diese Reporte wurden kombiniert mit den Berichten dänischer Halter von Nachsuchehunden,

						welche angehalten waren, bei unklaren Nachsuchen zu helfen und dazu unabhängige Berichte ausfüllen mussten.

						Die ersten rechtsverbindlichen Bogenjagdkurse wurden mit einem theoretischen Teil (schriftlich) und praktischen Teil (Schießbefähigung) mit einem jeweiligen Test im Herbst 1999 abgehalten. All dies in Übereinstimmung der Regierung mit dem Legalisierungsprozess zur Bogenjagd.

						Zusammenfassung

						In allem, der gesamten Periode, von `99 bis `04: Wurden 576 Pfeile auf Rehwild gelöst (geschossen).

						561 von diesen Schüssen waren als Treffer dokumentiert. Im Ganzen wurden 533 Stück Rehwild erlegt, welches Grundlage der folgenden Statistik ist.

						In elf (11) Situationen wurden Pfeile geschossen, welche das jeweilige Stück Rehwild vollständig verfehlten, mit keinem Nachweis eines Einschlags. Diese Annahme wird unterstützt durch das vollständige Fehlen von Blut und Körperflüssigkeiten beim geborgenen Pfeil.

						In vier (4) Fällen gab es keinen Nachweis einer Verwundung, ohne dass der Pfeil gefunden wurde.

						In 28 Fällen (4,99%) waren nachweislich Treffer dokumentiert, durch Körperflüssigkeiten auf dem Boden und auf dem Pfeil, was den Schluss zu einer Verwundung veranlasste. Dies korreliert mit anderen Durchschnittszahlen von erlegtem Rehwild in Europa.

						Zahl der Bogenjäger welche Rehwild erlegt haben

						 

						
								Volle Zahl der Bogenjäger	Zahl der Jäger, welche Rehwild geschossen haben	Prozentual von den gesamten Bogenjägern
	1999/2000	176	39	22,20%
	2000/2001	250	70	28,05%
	2001/2002	347	66	19,00%
	2002/2003	398	73	18,30%
	2003/2004	454	85	18,70%


						Durchschnittlich 20% der Jäger war erfolgreich, Weiterhin steigt die Anzahl der Jäger, welche sich dafür entscheiden Pfeil und Bogen als ihr Jagdinstrument zu verwenden. Wir spekulieren, dass hier analog die gleichen Gründe vorliegen, welche Angler dazu bewegen mit der Fliegenrute zu arbeiten.

						Zahl der geschossenen Stücke Rehwild

						 

							
						Jagd

						Periode

							
						erlegte

						Rehe

							
						Vorbei

						geschossene

						Pfeile

							
						Verwundete Rehe*

							
						Alles in

						Allem

						
	
						1999/2000

						2000/2001

						2001/2002

						2002/2003

						2003/2004

						1999/2004

							
						66

						106

						101

						126

						134

						533

							
						3

						1

						1

						1

						5

						11

							
						1

						4

						8

						8

						10

						32

							
						70

						111

						111

						135

						149

						576

						


						*In 28 Fällen war die Beweisführung dokumentiert durch Körperflüssigkeiten auf dem Boden oder auf dem Pfeil.

						In vier (4) Fällen gab es keinen Verwundungsnachweis noch wurde der Pfeil gefunden. Dies wurde zu den verwundeten Rehen hinzugezählt gemäß Anweisung der dänischen Forst- und Naturbehörde.

						Elf Schüsse wurden durch das jegliche Fehlen von Blut und Körperflüssigkeiten auf dem Boden noch auf dem geborgenen Pfeil als klare Fehlschüsse gewertet.

							
						Jagd

						Periode

							
						beschossene

						Rehe

							
						erlegte

						Rehe

							
						Vorbeischüsse

							
						Verwundete

						Rehe

							
						Verwundung

						in %

						
	
						1999/2000

						2000/2001

						2001/2002

						2002/2003

						2003/2004

						1999/2004

							
						70

						111

						111

						135

						149

						576

							
						66

						106

						101

						126

						134

						533

							
						3

						1

						1

						1

						5

						11

							
						1

						4

						9

						8

						10

						32(28)

							
						1,49%

						3,64%

						8,18%

						5,97%

						6,94

						5,66%(4,99%)

						


						In Folge dieser fünfjährigen Studie war die Anhebung der kinetischen Energie in den

						Bestimmungen bei Verwendung mechanischer Jagdspitzen oder Bluntspitzen. Das neue Minimum an kinetischer Energie sind 70 Joule.

						Verwendete Jagdmethoden in Relation zu den getätigten Schüssen

							
						Jagd

						Periode

							
						Pirsch

							
						Drückjagd

							
						Bodenansitz

							
						Baumstand

						
	
						1999/2000

						2000/2001

						2001/2002

						2002/2003

						2003/2004

						1999/2004

							
						24

						31

						41

						47

						59

						202

							
						22

						19

						20

						18

						17

						96

							
						14

						19

						17

						31

						28

						119

							
						10

						32

						33

						39

						45

						159

						


						 

						 

						 

						 

						Bogentypen in Relation zu den getätigten Schüssen

						 

							
						Bogentyp

							
						Compound

							
						Recurvebogen

							
						Langbogen

						 

						
	
						Zahl der Rehe

						(576)

						 

							
						565

							
						6

							
						5

						 

						


						 

						Nur 2% der Jäger wählten einen „traditionellen“ Bogen, was etwas geringer ist, wie die US Statistik.Dies mag daraus resultieren, das der sehr anspruchsvolle Eignungstest, welcher fünf Treffer in der Vitalzone einfordert von sechs möglichen Schüssen auf Tierscheiben vom Fasan- bis Rehgröße auf unbekannten Entfernungen bis 25 Meter.

						Schussdistanzen in Relation zu den getätigten Schüssen

							
						Distanz der

						Schüsse in

						Metern

							
						0 bis 10

							
						11 bis 15

							
						16 bis 20

							
						21 bis 30

						
	
						Anzahl der

						Rehe

							
						109

							
						153

							
						183

							
						131

						


						 Die meisten Schüsse (77,2%) wurden auf einer Distanz um die 20 Meter getätigt. Dies korreliert mit Studien aus Nordamerika von Bogenjägern hinsichtlich des Weißwedelhirsches.

						Schusswinkel in Relation zu den getätigten Schüssen

							
						Schusswinkel

							
						Breitseits

							
						Zugewandt

							
						Abgewandt

							
						Frontal

						Schüsse

						
	
						Anzahl der

						Rehe

							
						454

							
						79

							
						43

							
						2

						


						Die Mehrheit der Schüsse (78,8%) wurde auf das breitstehende Reh getätigt. Einige Schüsse wurden in einer zugewandten Position getätigt(13,7 %). Dies ist der Schusswinkel, welcher in der Bogenjagdliteratur als „gering Erfolgswahrscheinlich“ bezeichnet wird. Dies kann der Grund sein für einige der Verwundungen. Noch weniger Schüsse (7,5%) wurden in einer abgewandten Position getätigt. Dies ist der

						Schusswinkel, welche internationale Experten als den „meist letalen Schuss“ mit einem Jagdpfeil bezeichnen.

						 

						 

						Rehbewegungen während der Schussabgabe

							
						Art der Bewegung

							
						Still

						stehend

							
						langsam ziehend

							
						Zügig ziehend

							
						galoppierend

							
						Bewegung in

						der

						Schussabgabe

						
	
						Zahl der

						Rehe

							
						491

							
						79

							
						1

							
						0

							
						5

						


						 

						Distanz bis zur Bergung des Stückes, gemessen in Metern vom Ort des Pfeileinschlages bis zum Ort der Immobilisierung

						 

							
						Distanz in Metern

							
						0

							
						0 bis 25

							
						25 bis 50

							
						50 bis 100

							
						100 plus

						
	
						Zahl der

						Rehe bezogen auf

						533

							
						87

							
						199

							
						180

							
						50

							
						17

						


						 

						 In 87,4% der Fälle wurde das Stück Rehwild innerhalb von 50 Metern geborgen, ein Wert welche entsprechend mit der Büchsenjagd gut korreliert.

						Ausmaß der Pfeilpenetration

							
						Penetrationsweite

							
						Der Pfeil

						passierte vollständig

							
						Volle Penetration der

						Jagdspitze, wo der Pfeil im Reh

						verblieb

							
						Partielle

						Penetration der

						Jagdspitze

						
	
						Anzahl der Rehe

						(555)

							
						485

							
						60

							
						10

						


						In 87,4% der Fälle passierte der Pfeil vollständig die Körperhöhle des Rehwilds. In 10,8% der Fälle passierte die Jagdspitze durch das Reh, während der nachfolgende Pfeil im Reh verblieb. In 1,8% der Fälle passierte die Jagdspitze nicht vollkommen durch das Reh. Die Werte zeigen deutlich an, dass das festgelegte Mindestmaß von 40 Joule eine ausreichende Größe darstellt für Schüsse auf Rehwild.

						Obige Werte basierten auf nachträglich gefunden Pfeile, welche nachhaltige Hinweise zeigten einer vollständigen Passage.

						Von Jagdspitzen penetriertes Organ bei erlegtem Rehwild

						 

							
						Affektierte Organe

							
						Herz/Lunge

							
						Leber

							
						Waidsack

							
						Träger/

						Wirbelsäule

							
						Hinterläufe

						
	
						Anzahl der

						Schüsse

						(533)

							
						456

							
						30

							
						8

							
						37

							
						2

						


						 

						 

						In einigen Fällen traf der Pfeil mehr als eines der benannten Areale. In diesen Fällen, wurde der Treffer der meist letaleren Kategorie zugeordnet. Beispiel: penetrierte ein Pfeil sowohl Leber und Waidsack wurde dies als ein Lebertreffer bewertet.

						85,6% der Fälle lagen die Treffer im beabsichtigten Zielgebiet.

						Verwundung von mit Bogen beschossenem Rehwild

						In vollem ist berichtet, dass 576 Pfeile auf Rehwild gelöst wurden.

						In elf (11) Angelegenheiten wird angenommen, dass die Pfeile die Tiere verfehlt haben. Dies wurde untermauert von den Fakten, dass weder Blut noch Körperflüssigkeiten gefunden wurden, noch auf dem geborgenen Pfeil.

						In vier Fällen wurde weder Blut noch der Pfeil gefunden. Diese Vier wurden seitens der Behörde als „verwundetes Reh“ angesehen.

						Die Daten dieser Studie wurden kreuz-kontrolliert durch die Daten aus den Berichten dänischer Nachsuchhundeteams.

						In vier Fällen wurden Nachsuchehunde mit folgenden Resultaten angefordert:

						Zwei Rehe wurden gefunden in 30 und 150 Metern, bezüglich von der Stelle aus wo der Pfeiltreffer erfolgte. Ein Reh wurde vom Hund nicht gefunden, wurde aber am darauffolgenden Tag gefunden, 130 Meter von dem Platz entfernt, wo der Pfeiltreffer erfolgte.

						Ein Reh wurde niemals gefunden.

						In einer Begebenheit wurde ein Reh hoch durch einen Pfeileinschlag im Rücken verwundet. Das Tier war gelähmt und fiel auf der Stelle. Es wurde daraufhin mit dem Messer abgefangen. Das Reh wurde der Anzahl der verwundeten Rehe hinzugefügt.

						Zusammenfassend: Von 561 als getroffen bekannten Stücken Rehwild, wurden 28 als verwundend klassifiziert. Eine totale Verwundungsrate von 4,99% entspricht gut anderen Durchschnittszahlen von Rehwildstrecken in Europa.

						Anders Gejer and Richard Cadwalader, European Bowhunting Association
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				Prüfungsordnung

			

			
				
					
						Auf Grund des § 19 I Ziffer 1 BJG sowie der verschiedenen Landesjagdgesetzgebung und unter Bezugnahme auf § 4 Absatz 1 Satz 2 TSchG  wird folgende Bogenjagdprüfung nach internationalem Standard abgehalten:

						schriftlich

						Bei der schriftlichen Prüfung sind aus den 4 Ausbildungsbereichen 45 Fragen zu beantworten.

						Von insgesamt 45 Fragen sind 36 Fragen richtig zu beantworten das sind 80 % .

						praktisch

						Bei der Schießprüfung müssen 5 von 6 Zielen in unterschiedlichen, bogenjagdtpischen Entfernungen "ins Leben" (Bereich von Herz & Lungen) getroffen werden.

						Es gelten die Ausbildungsrichtlinien für den DBJV-Bogenjagdscheins u./o. das "IBEP-Course-Certificate" des DBJV

						
						
						
						§ 1 Zuständige Stellen

						Die für die Durchführung der Bogenjagdausbildung und -prüfung zum Erhalt des DBJV-Bogenjagdscheins und/oder IBEP-Course-Certificate des DBJV zuständigen Personen und Schulen werden durch den DBJV autorisiert und anerkannt.

						§ 2 Prüfer, Prüfungsleiter, Schriftführer

						(1) Der DBJV bestellt die erforderliche Anzahl der Prüfer und bestimmt den Prüfungsleiter. Die Prüfungskommission besteht aus mindestens zwei Prüfern. Der Prüfungsleiter muss die in §7 aufgeführten Anforderungen erfüllen.

						 (2) Der Prüfungsleiter bestimmt im Bedarfsfall einen Schriftführer.

						
						§ 3 Ehrenamtlichkeit, Unabhängigkeit, Verschwiegenheit

						Die Prüfer sind ehrenamtlich tätig und unabhängig in der Ausübung ihres Prüfungsamtes. Sie haben ihre Tätigkeit unparteiisch auszuüben und in allen Prüfungsangelegenheiten Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren. Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch für den Schriftführer. Die DSGVO wird eingehalten. 


						§ 4 Zeit und Ort der Prüfung, Bekanntmachung

						Der Ausbildungsbetrieb legt in Abstimmung mit dem DBJV Ort und Zeitpunkt der Prüfung fest und macht dies bekannt.


						§ 5 Gegenstand, Form und Inhalt der Prüfung

						(1) Die Prüfung besteht aus den Prüfungsteilen schriftliche Prüfung und Schießprüfung/ Praxis. Der Prüfungsleiter kann den Ablauf bestimmen. 

						(2) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Im Rahmen der Schießprüfung ist darüber hinaus dem erforderlichen Schießplatzpersonal die Anwesenheit gestattet. Der Prüfungsleiter kann weiteren Dritten die Anwesenheit bei der Schießprüfung gestatten. 

						(3) Die Prüfung umfasst im schriftlichen und im praktischen Teil folgende Sachgebiete: 

							Einführung in die Jagd mit Pfeil und Bogen
	Die Wildhege
	Sichere und verantwortungsvolle Bogenjagd, Weidgerechtigkeit 
	Kenntnisse von Pfeil und Bogen 
	Vorbereitungen vor der Jagd 
	Hochstände und andere Bogenjagdtechniken
	Schussplatzierung und Nachsuche Techniken
	Vorbereiten auf das Leben in der Natur 


						(4) Die schriftliche Prüfung besteht aus 45 Fragen. Der Prüfling hat 1 Stunde Zeit zur Beantwortung und muss mindestens 36 Fragen richtig beantworten (80%). 

						(5) Die Schießprüfung soll die jagdliche Situation möglichst realistisch darstellen. Es müssen mindestens 5 von 6 möglichen Treffern in der vorgegebenen grün umrandeten Zone erfolgen. Ein Treffer wird dann anerkannt, wenn der Schaft mindestens die grüne Linie von außen durchtrennt hat. Die Schießprüfung umfasst:

							Je 1 bis 2 Pfeile auf Rehscheibe/Keilerscheibe Schusswinkel rechtwinklig (Entfernung 10 – 15m)
	je 2 bis 4 Pfeile auf Rehscheibe/Keilerscheibe Schusswinkel rechtwinklig (Entfernung 15 -20m)
	je 1 bis 2 Pfeile auf Rehscheibe/Keilerscheibe Schusswinkel rechtwinklig (Entfernung 20 – 25m)


						DBJV Prüfungsscheiben
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						(6) Der Prüfling muss vor der Prüfung den Stiltyp (mit oder ohne Visiereinrichtung) angeben, mit dem er die Prüfung ablegt und somit später jagt. Die maximale Prüfungsdistanz für Schützen mit Bögen mit Visiereinrichtungen beträgt 25 Meter, für Schützen mit Bögen ohne Visiereinrichtung 20 Meter.

						(7) Es dürfen nur scharf geschliffene Jagdspitzen mit feststehenden Klingen (zwei oder mehr-schneidig) und einer Mindestbreite von 22 Millimeter verwendet werden. Für den DBJV-Bogenjagdschein (in Verbindung mit dem Deutschen Jagdschein) muss der Jagdpfeil ein Moment von P0 > 1,55Ns (Kg*m/s) und ein Mindestpfeilgewicht von 25 Gramm haben.

						(8) Die Benutzung von Entfernungsmessern bzw. Visieren mit integrierten Entfernungsmessern ist erlaubt. 


						
						§ 6 Anmeldung und Zulassung zur Prüfung

						(1) Der Prüfling hat sich bis sechs Wochen vor Prüfungsbeginn anzumelden. Die Prüfungskommission kann Ausnahmen zulassen. Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung sind: 

							Ein gültiger Jagdschein für Feuerwaffen (= der Teilnehmer kann das IBEP-Course-Certificate und zusätzlich den DBJV-Bogenjagdschein erhalten). Erbringt der Teilnehmer diese Voraussetzung nicht, so kann er dennoch teilnehmen. In diesem Fall kann er das vom DBJV ausgestellte europaweit genormte IBEP-Course-Certificate erhalten (siehe Ausbildungsrichtlinien). 
	Eine gültige Haftpflichtversicherung die den Bogengebrauch inkludiert. 
	Mindestalter 14 Jahre (für das IBEP-Course-Certificate) bzw. mindestens 16 Jahre (in Anlehnung an den Jungjägerschein – für den DBJV-Bogenjagdschein). Für den Fall seiner/ihrer Minderjährigkeit die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. 
	Nachweis, dass die Prüfungsgebühren in Höhe von z.Z. 240 € (für Mitglieder 210 €) entrichtet wurden.
	Für Teilnehmer die keinen gültigen Jagdschein besitzen, darf kein Grund vorliegen, welcher theoretisch die Erlangung des Deutschen Jagdscheines ausschließen würde. 
	Kein materielles (z.B. in finanzieller Hinsicht) sowie immaterielles (ideelles, z.B. rufschädigendes) gegenüber dem DBJV vereinsschädigendes Verhalten. 


						
						§ 7  IBEP-Ausbilder/Prüfer des DBJV

						Der IBEP-Ausbilder/Prüfer des DBJV muss nach den Ausbilder-Richtlinien des DBJV zertifiziert sein. Der Helfer sollte die Teilnahme an einer Instruktorenausbildung für das IBEP durch die EBF (Basisausbildung) nachweisen – seine Teilnahme als Helfer muss im Vorfeld vom Vorstand oder dem Ausbildungsleiter des DBJV genehmigt sein. 

						
						§ 8 Verhinderung, Rücktritt

						Die Prüfung gilt als nicht unternommen, wenn der Bewerber vor ihrem Beginn zurücktritt oder der Prüfung fernbleibt. Bereits entrichtete Prüfungskursgebühren werden nicht erstattet. 

						
						§ 9 Abnahme der Schießprüfung

						(1) Die Abnahme der Schießprüfung erfolgt durch den Prüfungsleiter (§2 Abs.1) sowie durch mindestens einen Helfer (§7). 

						(2) Der Prüfling wird vom weiteren Verlauf der Prüfung ausgeschlossen, wenn er unsachgemäß und/oder gefährdend mit Pfeil und Bogen umgeht. 

						(3) Der Prüfling kann, sofern er beim ersten Versuch die in § 5 Abs. 5 genannten Mindestanforderungen nicht erreicht hat, am gleichen Prüfungswochenende die Schießprüfung einmal wiederholen. 

						(4) Kosten, die durch das Schießen oder die Schießplatznutzung entstehen, trägt der Prüfling. 

						(5) Der Abstand zwischen der schriftlichen und der Schieß-Prüfungen darf nicht mehr als 6 Monate betragen. 


						§ 10 Ergebnis der Bogenjagdprüfung, Wiederholung

						(1) Die Prüfung ist insgesamt nicht bestanden, wenn: 

							der Prüfling die schriftliche Prüfung nicht bestanden hat, 
	der Prüfling die Mindestanforderungen der Schießprüfung (§ 5 Abs. 5) nicht erreicht hat, 
	der Prüfling bei der Schießprüfung entgegen den Sicherheitsvorschriften (§ 9 Abs. 2) gehandelt hat, 
	der Prüfling es bei der Prüfung unternommen hat, zu täuschen oder sich unzulässiger Hilfsmittel zu bedienen oder 
	der Prüfling bewusst falsche Angaben zu den in § 6 Abs. 1 Nr. 1, 3, 4, 5 aufgeführten Zulassungsvoraussetzungen gemacht hat oder zutreffende Umstände bekannt werden. 


						(2) Der Prüfungsleiter unterrichtet den Prüfling über die von diesem in der schriftlichen Prüfung erzielten Leistungen.

						(3) Der Prüfling kann die Prüfung grundsätzlich beliebig oft wiederholen, jedoch darf die schriftliche Prüfung an einem Prüfungswochenende nur 1 Mal abgelegt werden; die Schießprüfung darf am Kurswochenende bzw. an einem Nachschieß-Tag 1 Mal wiederholt werden. Der Prüfling kann sich dann für nachfolgende Termine erneut zur Prüfung anmelden. Die Prüfungsgebühr für einen Nachschieß-Termin oder eine Prüfung gem. § 10 Abs. 4 beträgt 20.-€. 

						(4) Bei Bestehen der Prüfung erhält der Prüfling ein IBEP-Course-Certificate des DBJV. Hat er einen gültigen Jagdschein, erhält er zusätzlich den DBJV-Bogenjagdschein mit Angabe des geprüften Bogentyps. Der DBJV-Bogenjagdschein ist für 5 Jahre ab Ausstellungstermin gültig. Spätestens nach Ablauf dieser Zeit muss sich der Jäger erneut einer Bogen-Schießprüfung stellen. Eine schriftliche Prüfung ist nicht mehr erforderlich. Bei Wiederholungsprüfungen IBEP-Course-Certificate des DBJV oder des DBJV-Bogenjagdschein fallen 20€ Kosten an, die vorab auf das Konto des DBJV zu überweisen sind. 

						(5) Werden nach Ablegen der Prüfung Umstände im Sinne von §10 Absatz 1 Nr. 5 bekannt, kann die bestandene Prüfung aberkannt werden. Die Gültigkeit des DBJV-Bogenjagdscheins erlischt mit Verlust/Versagen des Jagdscheines gem. § 17 BJagdG bzw. der Aberkennung der Zuverlässigkeit aber auch, wenn vom Inhaber vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen zum Schaden des DBJV (materiell und immateriell) begangen werden. Der Inhaber hat die Zertifikate, welche er vom DBJV für die Prüfung erhalten hat, nach Aberkennung nachweislich zu vernichten oder wieder an den Ausbildungsleiter des DBJV zurück zu senden. Der vom Prüfling/Inhaber für einen Kurs und/oder einen Nachschieß-Termin und/oder einer Prüfung gem. Abs. 4 entrichtete Gebühren kann in diesem Fall von diesem nicht zurückgefordert werden. Es ergeht vom DBJV u.a. eine Meldung an EBF und NBEF. 

						
						§ 11 Archivierung der Prüfungsunterlagen

						Die Protokolle zur Schießprüfung und die bewerteten schriftlichen Prüfungsarbeiten sind vom DBJV für die Dauer von fünf Jahren aufzubewahren. Ablichtungen des DBJV-Bogenjagdscheins und des IBEP-Course-Certificate, sowie alle zugehörigen Dokumente, sind aufzubewahren und spätestens bei Bekanntwerden des Ablebens oder auf Verlangen des Inhabers zu löschen. 

						
						§ 12 Gleichgestellte Bogenjagdprüfung / Gültigkeit

						(1) Bisher beim DBJV erfolgreich abgelegte Prüfungen gelten im Zusammenhang mit einem gültigen Jagdschein weiterhin (insofern eine gültige Bogenschieß-Prüfung gem. §10 Abs. 4 vorliegt und §10 Abs. 5 nicht zutrifft). Sie entsprechen den Anforderungen des DBJV-Bogenjagdscheins (Stand 2021). 

						
						§ 13 In-Kraft-Treten, Außer-K raft-Treten 

						Diese Prüfungsordnung tritt zum Dienstag 11. Mai 2021 in Kraft.
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